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Vorwort zur 13. Auflage

Für die Neuauflage wurden die notwendig gewordenen Aktualisierungen vorgenom-
men und den verschiedenen Beispielen aus dem Münsterland, die ihre Erwähnung
der Entstehung dieses Buches aus einer Münsteraner Vorlesung verdankt (s. Vorwort
1. Auflage), Hinweise zu der Entwicklung im Kurfürstentum Mainz an die Seite
gestellt. Kleine Änderungen, vor allem auch zum Mittelalter, beruhen zum Teil auf
Hinweisen von Lesern, für die ich mich herzlich bedanke und die ich auch in Zukunft
gerne entgegennehme.

Andreas Roth
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Vorwort zur 1. Auflage (gekürzt)

Dieses Buch ist aus einem Skriptum hervorgegangen, das eine Kurzfassung meiner
Vorlesungen über »Deutsche Rechtsgeschichte« enthielt, so wie ich sie in den letzten
Jahren an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster gehalten habe. Auf
Grundlage jenes Skriptums leiteten rechtsgeschichtlich besonders qualifizierte Tuto-
ren in jedem Semester Arbeitsgemeinschaften, in denen der Stoff wiederholt und
durch Lesen von Quellen veranschaulicht wurde. Am Ende des Semesters hatten die
Teilnehmer Gelegenheit, sich in einer von mir persönlich abgenommenen mündlichen
Prüfung über die gründliche Beherrschung des im Skriptum behandelten Stoffes
auszuweisen und dadurch den von den Landes-Justiz-Ausbildungsgesetzen geforder-
ten Leistungsnachweis in einem Grundlagenfach zu erbringen, was den weitaus
meisten Kandidaten mit befriedigendem oder besserem Erfolg gelang.

Infolge seiner Entstehung aus Vorlesungen, die an der Universität der traditions-
reichen Hauptstadt Westfalens gehalten worden sind, bringt das Buch besonders viele
Beispiele aus dem westfälischen Raum. Doch enthält es auch manche aus andern
deutschen Regionen. Bestimmt ist es für Rechtsstudenten der ganzen Bundesrepu-
blik.

Da schon Studienanfänger in der Lage sein sollen, das Buch zu verstehen, beginnt es
mit kurzen Erläuterungen grundlegender Rechtsbegriffe, deren Kenntnis nicht nur
für das Studium des geltenden Rechts, sondern auch für das der Rechtsgeschichte
notwendig ist. Die anschließenden rechtshistorischen Ausführungen selbst bieten eine
manches stark vereinfachende Skizze der deutschen Rechtsentwicklung. Vornehmlich
befassen sie sich mit solchen Institutionen, die mehrere Epochen überdauert haben,
während kürzerlebige Erscheinungen des älteren Rechts zu einem großen Teil unbe-
rücksichtigt bleiben.

Münster, im April 1978 Rudolf Gmür
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Vorwort zur 8. Auflage

Ab der 8. Auflage wirkt Prof. Dr. Andreas Roth als Mitautor des Grundrisses mit.
Dies hat jedoch keinen Wechsel des Konzepts zur Folge, da sich das Buch sowohl
hinsichtlich seines Aufbaus als auch inhaltlich bewährt hat, und so wurde der Text für
diese Neuauflage nur mäßig geändert.

Für Anregungen und kritische Hinweise sind wir nach wie vor dankbar.

Bern, Mainz, im März 1998 Rudolf Gmür

Andreas Roth
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Vorwort zur 10. Auflage

Rudolf Gmür ist im März 2002 in Bern verstorben. Dankbar denke ich an die vielen
Jahre intensiven Gedankenaustauschs (nicht nur über rechtsgeschichtliche Fragen)
mit ihm zurück. Wer ihn kannte, weiß, wie stark sein Geschichtsverständnis, seine
konkreten Erfahrungen in der Lehre und sein persönlicher Stil den Charakter dieses
Buches geprägt haben. Es ist und bleibt sein Werk, das auch in dieser Neuauflage
greifbar an ihn erinnert. Konzeption und Inhalt sind unverändert, die Änderungen
beschränken sich auf aktuelle Ergänzungen, so zu den Literaturhinweisen oder bspw.
zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz und zum Lebenspartnerschaftsgesetz.

Mainz, im Mai 2003 Andreas Roth
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